
▶Tucholski-Parkett☎ 0173 / 5366046

Firma Adresse Kontakt

▶ BestattungenWegener 41539 Dormagen, vom-Stein-Straße 25 ☏ 021 33 4 30 31

▶ Bestattungen Hüsgen 41539 Dormagen, Goethestr. 5 ☏ 021 33 4 65 71 www.bestattungen-huesgen.de

▶ www.Bestattungen-Allroggen.de 41516 Grevenbroich-Wevelinghoven, Poststraße 28 ☏ 021 81 7 37 37

▶ Bestattungen R. Geller 41515 Grevenbroich, Arndtstr. 3 ☏ 0 21 81 4 22 88 bestattungen-geller.de

▶ BESTATTUNGEN LAMMERS 41516 Grevenbroich-Wevelinghoven, Poststraße 71 ☏ 0 21 81 / 75 93 29

▶ Bestattungen Lohren-Allroggen 41516 Grevenbroich-Kapellen, Talstr. 78 ☏ 0 21 82 23 69

▶ BESTATTUNGSHAUS PETER RHEINDORF 41515 Grevenbroich, Bergheimer Str. 47, Fürther Str. 22-24 ☏ 021 81 6 91 90 bestattungshaus-rheindorf.de

▶ BESTATTUNGEN SIEBEN - DIEKERS
Jederzeit: Dienst den Lebenden - Überall: Ehre den Toten

41515 Grevenbroich, Am Elsbach 20 ☏ 021 81 33 03

▶ www.BESTATTUNGSHAUS-WILLMEN.de 41515 Grevenbroich, Am Hammerwerk 15 ☏ 021 81 81 81 81

▶ Bestattungen Reipen 41363 Jüchen, Markt 13 ☏ 0 21 65 4 36 bestattungen-reipen.de

▶ Bestattungshaus Bückendorf GmbH 41564 Kaarst, Friedensstraße 24 ☏ 021 31 6 51 09

▶ Bestattungen Fußangel 41564 Kaarst, Königstr. 122 ☏ 0 21 31 76 96 13

▶ Bayer Bestattungshaus vorm. Pütz 41564 Kaarst, Driescher Straße 11 ☏ 0 21 31 51 42 84

▶ BestattungshausWilfried Odenthal
40667Meerbusch-Büderich, Oststraße 29
Internet: www.odenthal.info

☏ 021 32 93 70 90

▶ BERTHOLD - Bestattungen, Bestattungsvorsorge,
Sterbegeldversicherungen, Überführungen
www.berthold-bestattungen.de

41464 Neuss / Rhein, Rheydter Straße 70 ☏ 021 31 89 86 80

▶ BESTATTUNGEN BROICH-STUPP
Tag-und Nacht-Notdienst

41460 Neuss, Promenadenstr. 53-55
41564 Kaarst, Windvogt 40

☏ 021 31 16 16 16

▶ BestattungenWilhelm Engels & Sohn 41466 Neuss-Weckhoven, Am Lindenplatz 34a ☏ 021 31 47 04 10

▶ Bestattungen Norbert Esser 41469 Neuss-Norf, Nievenheimer Str. 5-7 ☏ 0 21 37 21 07

▶ Bestattungen Fußangel 41462 Neuss, Gladbacher Str. 115 ☏ 0 21 31 54 14 39

▶ Hahn Bestattungen 41464 Neuss, Jülicher Straße 43 ☏ 021 31 4 19 15 hahn-neuss.de

▶ Bestattungen Nikolai 41468 Neuss-Grimlinghausen, Cyriakusstr. 84 ☏ 021 31 9 31 00

▶ BestattungshausWilfried Odenthal
41466 Neuss, Rosmarinstraße 25
Internet: www.odenthal.info

☏ 021 31 46 00 66

▶ Bestattungshilfe PFG GmbH
eigene Hauskapelle, Kaffeetafelraum

41464 Neuss, Rheydter Straße 210
www.bestattungshilfepfg.de

☏ 021 31 84 03 40

▶ Bestattungen J. Stammen 41472 Neuss, Lanzerather Dorfstraße 9a ☏ 021 31 98 01 11

NACHRUF
Am 2. 3. 2022 verstarb

Hauptfeuerwehrmann

Theodor Tigler
im Alter von 75 Jahren.

Hauptfeuerwehrmann Theodor Tigler trat 1964 in die Freiwillige
Feuerwehr ein, deren aktives Mitglied er bis zu seinem Übertritt in
die Ehrenabteilung im Jahre 2006 war.
Für seine langjährige Feuerwehrzugehörigkeit wurden ihm die
Feuerwehrehrenzeichen des Landes in Silber und Gold verliehen.
Wir danken Herrn Tigler für seine Mitarbeit und Bereitschaft zum
Dienst in der Feuerwehr. Seine Kameradschaft und sein freundliches
Wesen werden uns in guter Erinnerung bleiben.

Für die Stadt Hamminkeln
Bernd Romanski
Bürgermeister

Für die Freiwillige Feuerwehr
Martin Vorholt Andreas Boland

Stellv. Leiter der Feuerwehr Einheitsführer, Löschzug Dingden

90 Jahre
Welch ein Segen

dieses Alter zu erleben!

Aloys Weber

Herzlichen Glückwunsch
zu Deinem

besonderen Jubeltag!

Es gratuliert
von ganzem Herzen

Deine Familie

Hinweis auf eine öffentliche Bekanntmachung der Stadt Kaarst
Der Rat der Stadt Kaarst hat in seiner Sitzung am 16.12.2022 die 1. Änderung der Satzung über die
Teilnahme und Erhebung von Beiträgen im Rahmen der Kinderbetreuung im Primarbereich der
Grundschulen sowie der Übermittagsbetreuung im Sek. I Bereich der Stadt Kaarst vom 20.08.2020
beschlossen. Die öffentliche Bekanntmachung ist durch Bereitstellung im Internet auf der Homepage der
Stadt Kaarst erfolgt und kann unter der Internetadresse www.kaarst.de eingesehen und abgerufen
werden.

Hinweis auf eine öffentliche Bekanntmachung der Stadt Kaarst
Der Rat der Stadt Kaarst hat in seiner Sitzung am 17.02.2022 die Satzung zur Wahrung der Belange von
Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen in der Stadt Kaarst beschlossen. Die
öffentliche Bekanntmachung ist durch Bereitstellung im Internet auf der Homepage der Stadt Kaarst
erfolgt und kann unter der Internetadresse www.kaarst.de eingesehen und abgerufen werden.

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Neuss
2. Satzung zur Änderung der

Satzung für den steuerbegünstigten Betrieb gewerblicher Art „Musik-
schule“ der Stadt Neuss vom 17. Mai 2019

Aufgrund der §§ 7, 41, 60 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom
1. Dezember 2021 (GV. NRW. 1353) sowie der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom
19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1029), wurde im Wege einer Dringlichkeitsentscheidung vom 2. März 2022
durch den Bürgermeister und einen Stadtverordneten folgende Satzung beschlossen:

Artikel I
Die Satzung der Musikschule der Stadt Neuss vom 17. Mai 2019 (in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom
19. Juni 2020) wird wie folgt geändert:
Nach § 2 werden die folgenden § 2a und § 2b eingefügt:

”§ 2a
Mittelverwendung und Vergünstigung

Die Mittel des steuerbegünstigten BgA dürfen nur für satzungsgemäße gemeinnützige Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 2b
Vermögensanfall

Bei Auflösung oder Aufhebung des BgA „Musikschule der Stadt Neuss“ oder bei Wegfall steuerbegünstigter
Zwecke fällt das Vermögen des BgA an die Stadt Neuss, die es unmittelbar und ausschließlich für gemein-
nützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat. Die Stadt erhält bei Wegfall des steuerbegünstigten
Zwecks des BgA nicht mehr als die eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert der Sacheinlage
zurück.“

Artikel II
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Hinweis:
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. Dezember 2021
(GV. NRW. S. 1353) kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung des
Landes Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennut-
zungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nichtmehr geltend gemachtwerden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Neuss, den 2. März 2022 Neuss, den 2. März 2022
Reiner Breuer Sven Schürmann
Bürgermeister (Stadtverordneter)

▶RADLAND KIRCHHARTZ e.K., Kaarst-Büttgen
Bahnstr. 22, ☎ 0 21 31 / 5 15 81. Info unter:
www.radland-kirchhartz.de

▶www.falkenstein-bedachung.de
▶Rolladenreparaturen☏ 02131 - 1 763068

*Amtliche Bekanntmachung
Bebauungsplan Nr. 7, Blatt 5 „Rottes“, 1. Änderung
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB
(Bekanntmachungsanordnung vom 08.03.2022)
Der Rat der Stadt Kaarst hat in seiner Sitzung am 17.02.2022 folgenden Beschluss gefasst:

Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), bekanntgemacht am 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in
der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW), bekanntgemacht am 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666), in der derzeit gelten-
den Fassung, wird der Bebauungsplan Nr. 7 Blatt 5 „Rottes“ – Büttgen –, 1. Änderung mit textlichen Fest-
setzungen als Satzung beschlossen.
Die Entwurfsbegründung nach § 9 BauGB wird als Entscheidungsbegründung übernommen.

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der zeichnerischen Darstellung zu entnehmen.

Der vorstehende Satzungsbeschluss des Bebauungsplan Nr. 7, Blatt 5 „Rottes“, 1. Änderung wird hiermit
öffentlich bekanntgemacht.
Kaarst, den 08.03.2022
Die Bürgermeisterin
Gez.
Ursula Baum
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung der Stadt Kaarst über den Bebauungsplan Nr. 7, Blatt 5 „Rottes“, 1. Änderung mit
textlichen Festsetzungen wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.
Der Bebauungsplan Nr. 7, Blatt 5 „Rottes“, 1. Änderung mit textlichen Festsetzungen wird mit seiner
Begründung vom Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht im Infobüro
Planen und Bauen im Rathaus Büttgen, Rathausplatz 23 in 41564 Kaarst, Zimmer 214/217, während der
Öffnungszeiten, zurzeit von
Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
nach Vereinbarung zur Einsichtnahme bereitgehalten. Auf Verlangen wird über den Inhalt des Bebauungs-
plan Nr. 7, Blatt 5 „Rottes“, 1. Änderungmit textlichen Festsetzungen Auskunft gegeben.
Aufgrund der Corona-Pandemie ist aus Gründen des Gesundheitsschutzes eine vorherige Besuchs-
anmeldung (Terminvereinbarung) sowie das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske (MNS, medizinische
Maske) erforderlich.
Termine können online auf der Seite der Stadt Kaarst > Bauen, Verkehr und Umwelt > Infobüro Bauen >
Online-Terminvereinbarung (https://www.kaarst.de/bauen-verkehr-und-umwelt/bauen-und-wohnen/
infobuero-bauen/terminvergabe-infobuero-bauen) oder unter den Telefonnummern 02131/987-853 oder
987-884 bzw. der Mailadresse infobuero.planen-bauen@kaarst.de vereinbart werden.
Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1) Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom

3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der derzeit geltenden Fassung, kann der Entschädigungsberech-
tigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschä-
digung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt,
wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorstehend bezeichneten
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

2) Unbeachtlich werden
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten

Verfahrens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über

das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Kaarst unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB
beachtlich sind.

3) Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.d.F. der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666), in der derzeit geltenden Fassung, kann die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Aufstellungsbeschlüsse, Satzungen,
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht

durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kaarst vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Kaarst, den 08.03.2022
Die Bürgermeisterin
Gez.
Ursula Baum

▶Kellerisolierung, Kanalreparatur, Terrassen,
Zufahrten. Kompetent als Meisterbetrieb, seit
50 Jahren, Pallakies-Bau, Kaarst, 02131/514431

▶www.ideen-aus-stein.biz Tel: 02131 / 272798

▶Tucholski-Parkett☎ 0173 / 5366046

Jetzt spenden:
IBAN DE15 3705 0198 0000

ES REICHT!
FÜR ALLE.

Fast 800 Millionen
Menschen hungern,
alle zehn Sekunden
stirbt ein Kind an den
Folgen von Mangel-
und Unterernährung.
Das ist ein Skandal,
denn es gibt genug
Nahrung, Wissen und
Mittel, um Hunger
auszumerzen. Ich
sage: Es reicht! Für
alle. Wenn wir helfen!

Michaela May
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IN GEDENKEN DIES UND DAS BEKANNTMACHUNGENHERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Sie werden gerade angesehen.
Anzeigen in Ihrer Zeitung machen neugierig.

Traueranzeigen stehen in Ihrer Zeitung und bei RP Online.
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